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Allgemeine Hinweise 
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 
Versicherungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der 
Verbraucherinformation zu Versicherungsverträgen. 
Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. einen 
Überblick darüber, wo Sie diese entnehmen können. 
 
 
1.     Angaben über die Identität des Versicherers und der 
etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist und die zugehörige Register-
nummer; zur Identität gehören insbesondere der Name, die 
Anschrift, die Rechtsform und der Sitz. 
 
Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Telefon 0221 7715-0 
Fax 0221 7715-240 
www.zuerich.de 
 
Aufsichtsratsvorsitzende: Annette Court 
Vorstand: Eduard Thometzek (Vors.), Andreas Bruckner, 
Dr. Bernd Dedert, Manfred Florian, Rüdiger Hackhausen, 
Dr. Marita Kraemer, Dieter van Loo, Arnulf Loy, Josef Marx, Dr. 
Rolf G. Niemann, Axel Schmitz, Jürgen Schulz, 
Dr. Jochen Schwarz, Jörg Wälder  
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main (HRB 41176) 
 
 
2.     Angaben über die Identität eines Vertreters des 
Versicherers in dem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 
hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität 
einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Versicherungsnehmer mit dieser geschäftlich zu 
tun hat und die Eigenschaft, in der diese Person gegen-
über dem Versicherungsnehmer tätig wird. 
 
Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
 
 
3.     Angaben über die ladungsfähige Anschrift des 
Versicherers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer, seinem 
Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person 
gemäß Nummer 2 und dem Versicherungsnehmer 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenver-
einigungen oder –gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten. 
 
Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
 
 

4.     Angaben über die Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers sowie Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde; 
 
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

5.     Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die 
Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG 
Nr. L 84 S. 22) fallen; Name und Anschrift des 
Garantiefonds sind anzugeben; 
 
Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
 
 

6.     Angaben über die wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistung, insbesondere 
 
a)     die für das Versicherungsverhältnis geltenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen  einschließlich 
der Tarifbestimmungen sowie die Angabe des auf den 
Vertrag anwendbaren Rechts; 
 
b)     Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
der Leistung des Versicherers. 
zu a): 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem 
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allge-
meinen Versicherungs-Bedingungen, Sonderbedingungen, 
Zusatzbedingungen und / oder Klauseln sowie den gesetz-
lichen Bestimmungen. 
 
Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. 
 
zu b): 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 
 
 
7.     Angaben über den Gesamtpreis der Versicherung 
einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestand-
teile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn 
das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein 
genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu 
den Grundlagen seiner Berechnung, die dem Versiche-
rungsnehmer eine Überprüfung des Preises ermöglichen. 
 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 
Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gültige Versicherungsteuer. 
 
Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, werden 
folgende Zuschläge berechnet: 
 
Zahlungsweise halbjährlich                                      3 % 
Zahlungsweise vierteljährlich und monatlich            5 % 
 
 
8. Angaben über gegebenenfalls zusätzlich anfallende 
Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden 
Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder 
Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von 
ihm in Rechnung gestellt werden; anzugeben sind auch 
alle Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die 
Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, 
wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt 
werden. 
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Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus 
anderen Gründen werden nicht erhoben. Sie haben das Recht, 
jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der 
Erklärungen zu fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, 
insbesondere bei der Antragstellung und im Schadenfall, 
abgegeben haben. 
 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Beträge von EUR 2,– 
und weniger nicht erhoben und nicht erstattet. 
 
 
9.     Angaben über Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien. 
 
Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung des Erstbei-
trages, zu dem auch die Versicherungsteuer gehört, in Kraft, 
jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein festgesetzten 
Versicherungsbeginn. Soweit die dem Versicherungsvertrag 
zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen schon vor der 
Zahlung des Erstbeitrages Versicherungsschutz vorsehen, 
erlischt dieser rückwirkend, wenn der Erstbeitrag nicht 
unverzüglich gezahlt wird. Unverzüglich bedeutet, dass der 
Beitrag nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig ist. Wenn eine Zahlung später als 
zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheines erfolgt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer 
Kraft, falls der Einlösungsbetrag nicht unverzüglich gezahlt 
wird. Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für 
den Versicherungsfall nicht. 
 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt. Kann die Abbuchung 
aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten, also 
verschuldet hat nicht ausgeführt werden oder wird ihr wider-
sprochen, erlischt eine etwa gewährte vorläufige Deckung – 
falls nicht anderes vereinbart worden ist – rückwirkend ab 
Beginn. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht. 
 
 

10.     Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer 
der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 
hinsichtlich des Preises. 
 
Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 3 
Monaten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom 
Gesetzgeber festgelegten Versicherungsteuer sowie einer 
endgültigen Risikoprüfung. 
 
 
11.     Angaben über gegebenenfalls den Hinweis, dass 
sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente 
bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken 
behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt unterliegt, auf die der Versicherer keinen 
Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirt-
schaftete Beträge kein Indikator für künftige Erträge sind; 
die jeweiligen Umstände und Risiken sind zu bezeichnen. 
 
Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
 

12.     Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll. 
 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 
 
 

13.     Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzel-
heiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 
derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären 
ist und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationen über den Betrag, den der Versicherungs-
nehmer im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen 
hat. 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
Der Widerruf ist an folgende Stelle zu richten: 
Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Fax-Nr.: 0221 7715-240 
E-Mail: service@zurich.de 
 
Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen in 
Textform folgende Unterlagen zugegangen sind: 
 
– der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
der weiteren Informationen 
 
– eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die Ihnen Ihre 
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und 
die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf 
die Regelungen zu Form, Begründung und Fristwahrung des 
Widerrufs enthält. 
 
Rechtsfolgen des Widerrufs 
 
Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien/ Beiträge zu erstatten, wenn Sie in der Belehrung auf 
Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen worden sind und zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist 
der Hinweis unterblieben, haben wir zusätzlich die für das erste 
Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prämien/Beiträge 
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben. 
 
 

14.     Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur 
Mindestlaufzeit des Vertrages. 
 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 
 
 

15.     Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbe-
sondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen. 
 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich 
Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer 
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Schriftform zugegangen ist. 
 
Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
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Jahren abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum 
Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform 
gekündigt werden. 
 
 
16.     Angaben über die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss 
des Versicherungsvertrags zugrunde legt. 
 
Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
 
 
17.     Angaben über eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht; 
 
Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem 
Versicherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend 
machen:  
 
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder 

das örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes. 

 
b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie 

betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 
 
Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend 
machen: 
 
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 
 
b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, 

außerdem das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz 
oder die Niederlassung Ihres Betriebes befindet. 

 
 
18.     Angaben über die Sprachen, in welchen die Vertrags-
bedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vor-
abinformationen mitgeteilt werden sowie die Sprachen, in 
welchen sich der Versicherer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht 
etwas anderes vereinbart wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
19.     Angaben über einen möglichen Zugang des 
Versicherungsnehmers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerdeund Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; 
dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für den Versicherungsnehmer, den Rechtsweg 
zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt. 
 
Die Zurich Gruppe Deutschland ist Mitglied im Verein 
„Ombudsmann e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden 
Adresse das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen, sofern der Versicherungsver-
trag von Ihnen als natürliche Person abgeschlossen wurde und 
weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist. 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Kronenstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 01804 224424* 

Fax 01804 224425* 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechtsweges bleibt 
hiervon unberührt. 
 
 
20.     Angaben über die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
der unter Nr. 4 genannten Aufsichtsbehörde. 
 
Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit 
Ihrer Versicherung stehen, können Sie sich direkt an die 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kosten: 24 Cent pro Anruf/pro Fax (aus dem Festnetz, ggf. davon abweichender 
Tarif aus den Mobilfunknetzen) 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG-E über die Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
 
 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche 
Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen. 
 
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die 
Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen 
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der 
 
Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Str. 90 
50657 Köln 
 
schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen 
Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet. 
 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
 
1.     Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand  
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles 
 

– noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht 

 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
2.     Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
 
3.     Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
 
4.     Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 
Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzu-
geben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 
können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
 
 

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so 
lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen 
als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder 
eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenver-
arbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der ver-
antwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
 
 
Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interes-
senabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. 
Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallver-
sicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es 
unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungs-
erklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen. Schweigepflichtentbin-
dungserklärung Daneben setzt auch die Übermittlung von 
Daten, die – wie z. B. beim Arzt – einem Berufsgeheimnis 
unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversi-
cherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbin-
dungsklausel enthalten. 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag 
notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten, wie Kundennummer (Partnernummer), 
Versicherungsnummer, Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachver-
ständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 

ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung 
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 
bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückver-
sicherer benötigen ebenfalls entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, 
Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 
mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen 
sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 
ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu 
gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder 
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen 
(beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um 
Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen 
zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Mehrfachversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang 
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von 
personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an 
andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende 
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen 
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. 
V. zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweis-
systeme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit 
dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur, soweit 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Beispiele: 
 
Kfz-Versicherung 
 
� Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 
sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht 
 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 
Lebensversicherung 
 
� Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos 
bzw. Annahme mit Beitragszuschlag 
 
– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, wegen 
   verweigerter Nachuntersuchung 
 
� Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung 
    seitens des Versicherers 
 
� Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 
    wegen geforderter Beitragszuschläge 
 
Zweck: Risikoprüfung 
 
 
Rechtsschutzversicherung 
 
� Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 
    Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei 
    Versicherungsfällen in zwölf Monaten 
 
� Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 
   Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen 
   innerhalb von 36 Monaten 
 
� Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 
    Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 
    betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung 
 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung 
 
 
Sachversicherung 
 
� Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 
    vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des  
    Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und  
    Bestimmte Schadensummen erreicht sind 
 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs 
 
 
Transportversicherung 
 
� Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungs- 
    missbrauchs) Schadensfällen, insbesondere in der Reisege- 
    päckversicherung 
 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch  
 
 
Unfallversicherung 
 
� Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 
    Anzeigepflicht 
 
� Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsver- 
    letzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls  
    oder von Unfallfolgen 
 
� außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach 
    Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungs-
missbrauch 
 
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung 
 
� Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von  
    Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungs- 
    Missbrauchs besteht 
 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Versicherungsgruppe 
 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. 
Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 
können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenver-
arbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, 
die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer 
und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung 
geführt. Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. 
Name, Adresse, Versicherungsnummer, Kontonummer, 
Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der 
Versicherungsgruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung 
und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen benötigt und verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- und 
Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 
Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende 
Unternehmen an: 
 
� DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 
 
� DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft 
 
� Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung 
   Aktiengesellschaft 
 
� Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) 
 
� Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
 
� Zürich Versicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 
    Deutschland 
 
� Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 
    Deutschland 
 
� Zurich Group Invest Europe (Deutschland) GmbH 
 
� Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH 
 
� Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management 
    Training, Bildung und Beratung mbH 
 
� Zurich Service GmbH 
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� Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung 
 
� Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft 
 
� Zürich Vertriebs GmbH 
 
� TDG Tele-Dienste GmbH 
 
� ADAC Autoversicherung AG 
 
� Zurich Kunden Center GmbH 
 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und 
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer 
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit 
Kreditinstituten, Bausparkassen und Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. 
 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen 
Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung 
der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die 
Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen 
Finanzdienstleistungsprodukten. 
 
Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die 
folgenden Ausführungen unter Punkt 6. 
 
 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmens-
gruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch 
einen unserer Vermittler beraten und betreut. Vermittler in 
diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungs-
gesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei 
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen u. a. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung 
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen, 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von  Vertrags-
anpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt 
werden.  
 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung 
und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über 
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder 
Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten. 
 
Der für die Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch 
Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), 
regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden 
hierüber informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre 
    Rechte 
 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer. 

 
 
 


